
  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 5.1 Bau einer Flugzeugabstellhalle (Rundhangar) der Flugplatzgesellschaft 

mbH Halle/Oppin 
Vorlage: VII/2022/04092 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften der 
Stadt Halle (Saale) genehmigt die Zustimmung des städtischen Vertreters zum 
Gesellschafterbeschluss 01/2022/G der Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin im 
Umlaufverfahren: 
 

Die Gesellschafter der Flugplatzgesellschaft Halle/Oppin beschließen, dass auf der 
Grundlage des von der Geschäftsführung vorgelegten Konzeptes Hangar 2022, auf 
dem Grundstück der Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin eine Flugzeugabstellhalle 
(Rundhangar) gebaut wird und beauftragen die Geschäftsführung alle notwendigen 
Maßnahmen einzuleiten und die erforderlichen Verträge auf Basis der vorliegenden 
Wirtschaftlichkeitsrechnung bis zu einer Gesamtsumme von maximal 420.000 € netto 
abzuschließen. 

 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 5.2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates der BMA 

BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) für das Wirtschaftsjahr 2021 
Vorlage: VII/2022/04012 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates der BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) 
werden für das Wirtschaftsjahr 2021 entlastet. 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 5.3 Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt für 

das Haushaltsjahr 2022 im FB Sport 
Vorlage: VII/2022/04123 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften oder 
Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Auszahlung für das Haushaltsjahr 2022 im 
Finanzhaushalt für folgende Investitionsmaßnahme: 
 
 
PSP-Element 8.42101074.740 1. Motoballclub Halle e.V. / Neubau Motoballplatz 
Finanzpositionsgruppe 781* Auszahlungen Investitionszuschuss in Höhe von 202.200 EUR. 
 
 
Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle: 
 
PSP-Element 8.42101001.710 Sportförderung (HHPL Seiten 861, 1281)  
Finanzpositionsgruppe 783* Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder 
immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 202.200 EUR. 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 5.4 Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 

und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das 
Haushaltsjahr 2022 im Fachbereich Bildung 
Vorlage: VII/2022/04135 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
Beschlussempfehlung: 
 
I. Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 
2022 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt im Fachbereich Bildung:  
 
1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen (HHPL S. 1160) 
Sachkontengruppe 53* Transferaufwendungen in Höhe von 1.037.606 EUR. 
 
II. Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr  
2022 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle im Fachbereich Bildung:  
 
22_4-510_2 Jugend (HHPL S. 1164) 
Finanzpositionsgruppe 73* Transferauszahlungen in Höhe von 1.037.606 EUR. 
 
Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgendem Produkt: 
 
1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen (HHPL S. 1160) 
Sachkontengruppe 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 1.037.606 EUR. 
 
Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle: 
 
22_4-510_2 Jugend (HHPL S. 1164) 
Finanzpositionsgruppe 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 1.037.606 
EUR. 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 5.5 Betriebsführungsvertrag der Parkeisenbahn Peißnitzexpress 

Vorlage: VII/2022/04002 
__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beauftragt den Oberbürgermeister mit der HAVAG den 
Vertrag zur Betriebsführung der Parkeisenbahn „Peißnitzexpress“ ab 01.01.2022 
abzuschließen. 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.1 Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER, 

MitBürger & Die PARTEI, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE zur 
Unterstützung der Forderungen des Behindertenbeirats zu mehr 
Barrierefreiheit auf dem Marktplatz 
Vorlage: VII/2022/04081 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat beschließt die Verwaltung damit zu beauftragen, den Forderungskatalog des 
Behindertenbeirates der Stadt Halle (Saale) für „Mehr Barrierefreiheit auf dem halleschen 
Marktplatz“ auf Umsetzbarkeit, entstehende Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten zu 
prüfen und die Voraussetzungen zur Realisierung der Einzelpunkte zu schaffen. Die 
Einzelpunkte sind: 
 

 Ein Blindenleitsystem auf dem Marktplatz. 

 Ein Bürgerbriefkasten am Ratshof muss barrierefrei zugänglich sein. 

 Die Straßenbahnhaltestellen auf dem Marktplatz müssen kontrastreich gestaltet 
werden. 

 Der Zugang zum Stadthaus muss barrierefrei werden. 

 Bei Veranstaltungen und Märkten müssen weniger oder zumindest 
überfahrbare Kabel verlegt werden. 

 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.2 Antrag der CDU-Fraktion zum Konsolidierungskonzept der Stadt Halle 

(Saale) 
Vorlage: VII/2022/03649 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung, in Vorbereitung des Haushaltsentwurfes 2023, 
ein Haushaltskonsolidierungskonzept vorzulegen. Sollte sie sich außerstande sehen, dieses 
Konzept zu erarbeiten, sind dem Stadtrat die dafür entscheidenden Gründe schriftlich 
mitzuteilen. 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.3 Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 

Halle (Saale) 
Vorlage: VII/2022/03934 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt in die Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) folgende Regelung aus § 
48 Abs. 4 KVG LSA aufzunehmen: 
 
„Im Rahmen ihrer Zuständigkeit entscheiden die beschließenden Ausschüsse selbstständig 
anstelle der Vertretung. Ergibt sich, dass eine Angelegenheit für die Kommune von 
besonderer Bedeutung ist, können die beschließenden Ausschüsse die Angelegenheit der 
Vertretung zur Beschlussfassung unterbreiten. In der Hauptsatzung wird festgelegt, dass ein 
Viertel der Mitglieder eines beschließenden Ausschusses eine Angelegenheit der Vertretung 
zur Beschlussfassung unterbreiten kann. Lehnt die Vertretung eine Behandlung ab, weil sie 
die Voraussetzungen für die Verweisung als nicht gegeben ansieht, entscheidet der 
zuständige beschließende Ausschuss.“ 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.4 Antrag der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Änderung einer Baulast auf 

dem Grundstück des Mitteldeutschen Multimediazentrums Halle (Saale) 
Vorlage: VII/2022/03811 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  zurückgezogen 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) weist den Oberbürgermeister als gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschafterin Stadt Halle (Saale) an, in der 
Gesellschafterversammlung der MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle 
(Saale) GmbH darauf hinzuwirken, dass folgender Beschluss gefasst wird: 
 

Der Stadtrat bittet die Stadtverwaltung als Bauaufsichtsbehörde, Die MMZ 
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH leitet unverzüglich ein 
Verfahren gemäß § 82 BauO LSA einzuleiten mit der Zielstellung, die Anzahl der als 
Baulast festgeschriebenen Kurzzeitparkplätze im Mitteldeutschen Multimediazentrum 
Halle (Saale) auf dem Grundstück Mansfelder Straße 56 in 06108 Halle (Saale) 
von 90 auf 40 zu reduzieren. Die Bauaufsichtsbehörde wird gebeten, den Antrag 
wohlwollend zu prüfen. 

 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.5 Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Vorstellung der 

Eckwerte des Haushalts 2023 und zur zukünftigen Behandlung der 
Haushaltsmittel 
Vorlage: VII/2022/03554 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat bis spätestens August 2022 die Eckwerte 
des Haushaltes 2023 vorzustellen und den Fachausschüssen zur Beratung vorzulegen. In 
den kommenden Haushaltsjahren ist ebenso zu verfahren. 
Die Eckwerte müssen eine Budgetierung der Geschäftsbereiche und der Ämter beinhalten.  
Ab dem Jahr 2023 ist ein Anwachsen der Verschuldung der Stadt Halle auszuschließen. Die 
Eckwerte sollen zudem eine Tilgung bestehender Schulden in Höhe von mindestens 1 
Prozent vorsehen. 
Zur Sicherung des politischen Gestaltungsspielraumes sind innerhalb des Haushaltes der 
Stadt Halle Haushaltsmittel in Höhe von 1 Prozent der geplanten Gesamtausgaben für 
soziale, kulturelle oder sonstige zivilgesellschaftliche Projekte vorzusehen. Die Projekte 
stehen unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes. Sie sind im Rahmen der 
Haushaltsverhandlungen von den Fraktionen anzumelden und werden gemeinsam mit der 
Haushaltssatzung zur Abstimmung gebracht. Der Anteil der durch eine Fraktion maximal zu 
bindenden Haushaltsmittel entspricht dabei dem prozentualen Anteil der Fraktion im Stadtrat. 
 
Zur Sicherung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt (Halle) wird die 
Stadtverwaltung beauftragt:  
 

1. dem Stadtrat bis spätestens August 2022 die Eckwerte des Haushaltes 2023 
vorzustellen und den Fachausschüssen zur Beratung vorzulegen; die Eckwerte 
müssen eine Budgetierung der Geschäftsbereiche und der Ämter beinhalten, 
 

2. ab dem Jahr 2023 ein Anwachsen der Verschuldung der Stadt Halle auszuschließen; 
davon ausgenommen sind Kredite für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Halle 
(Saale) für das Jahr 2022, 
 

3. in der mittelfristigen Ergebnisplanung ab dem Jahr 2026 eine Tilgung bestehender 
Kredite in Höhe von mindestens 1 Prozent vorsehen. 

 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.6 Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Entwicklung 

von Strategien zur Sicherung der Energie- und Wärmeversorgung in Halle 
Vorlage: VII/2022/03763 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung beauftragt die Stadtwerke Halle GmbH, eine Strategie zu entwickeln 
und dem Stadtrat vorzulegen, die eine von russischen Rohstoffressourcen weitestgehend 
unabhängige Energie- und Wärmeversorgung im halleschen Stadtgebiet garantiert. 
Die Vorlage des Strategiepapiers durch die Stadtwerke Halle GmbH erfolgt zum Stadtrat Juli 
2022. 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.7 Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Nutzung von 

Solarenergie und Erdwärme für kommunale Wohnungsgesellschaften 
Vorlage: VII/2022/03764 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zu prüfen, inwieweit kommunale 
Wohnungsgesellschaften entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen verpflichtet 
werden können, alle geeigneten Dächer ihrer Immobilien mit Solaranlagen auszustatten. 
In diesem Zusammenhang ist außerdem zu prüfen, inwieweit und in welcher Form 
überschüssige Solarenergie in Zukunft gespeichert werden kann. 
Geprüft wird darüber hinaus, ob sich im halleschen Stadtgebiet Erdwärme zur Erzeugung 
von Energie nutzen lässt. 
Das Prüfergebnis wird dem Stadtrat im Dezember 2022 vorgelegt. 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.7.1 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum "Antrag der 

Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Nutzung von Solarenergie 
und Erdwärme für kommunale Wohnungsgesellschaften" (VII/2022/03764) 
Vorlage: VII/2022/04080 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschlussvorschlag wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zu prüfen, inwieweit kommunale 
Wohnungsgesellschaften entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen verpflichtet 
werden können, alle geeigneten Dächer ihrer Immobilien mit Solaranlagen auszustatten. In 
diesem Zusammenhang ist außerdem zu prüfen, inwieweit und in welcher Form 
überschüssige Solarenergie in Zukunft gespeichert werden kann. Geprüft wird darüber 
hinaus, ob sich im halleschen Stadtgebiet Erdwärme zur Erzeugung 
von Energie nutzen lässt. Das Prüfergebnis wird dem Stadtrat im Dezember 2022 vorgelegt. 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) weist den Oberbürgermeister als gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschafterin Stadt Halle (Saale) an, über die 
Gesellschafterversammlungen der Halleschen Wohnungsgesellschaft mbH (HWG) und 
der Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG) die 
Geschäftsführungen der beiden Gesellschaften über eine Gesellschafterweisung 
anzuweisen, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten folgende Maßnahmen 
umzusetzen: 
 

1. Die begonnene Analyse der Eignung und des Potenzials von Dächern, 
Fassaden und Balkonanlagen für Photovoltaikanlagen gemeinsam mit der EVH 
GmbH ist mit hoher Priorität abzuschließen.  

2. Bei Sanierung und Neubau von Gebäuden ist künftig die Eignung von Dach-, 
Fassaden- und Balkonflächen für Photovoltaikanlagen zu gewährleisten / 
herzustellen. 

3. Bei Dach- und Fassadenflächen, die für die Installation von 
Photovoltaikanlagen geeignet sind, ist der EVH die Installation entsprechender 
Anlagen zu gestatten. 

 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.7.2 Änderungsantrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zum Prüfantrag der 

Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Nutzung von Solarenergie 
und Erdwärme für kommunale Wohnungsgesellschaften 
Vorlage: VII/2022/04242 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert: 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zu prüfen, inwieweit kommunale 
Wohnungsgesellschaften entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen verpflichtet 
werden können, alle baulich und wirtschaftlich geeigneten Dächer ihrer Immobilien mit 
Solaranlagen auszustatten. 
In diesem Zusammenhang ist außerdem zu prüfen, inwieweit und in welcher Form 
überschüssige Solarenergie in Zukunft gespeichert werden kann. 
Geprüft wird darüber hinaus, ob sich im halleschen Stadtgebiet Erdwärme zur Erzeugung 
von Energie nutzen lässt. 
Das Prüfergebnis wird dem Stadtrat im Dezember 2022 vorgelegt. 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.8 Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zur Aufhebung des 

Beschlusses Grundsätze zur Parkraumbewirtschaftung in Halle (Saale) 
(Beschluss-Nr.: 97/I-29/533) 
Vorlage: VII/2022/03903 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Beschlusses Grundsätze zur 
Parkraumbewirtschaftung in Halle (Saale) (Beschluss-Nr.: 97/I-29/533). 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         22.06.2022 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 14.06.2022: 
 
zu 6.9 Antrag der Fraktionen Freie Demokraten (FDP) und MitBürger & Die PARTEI 

zur Unterstützung des ASD 
Vorlage: VII/2022/03998 

__________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Stadtverwaltung wird aufgefordert gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes (ASD) ein Konzept zur Einbindung von Studierenden in die Tätigkeit des 
ASD mittels Werkstudentenverträgen zu entwickeln.  
 
Als Grundqualifikation der Studierenden sind Studiengänge sozialer oder pädagogischer 
Fachrichtungen denkbar, welche mit einer weiteren fachlichen Einarbeitung und Schulung 
ergänzt werden können. 
 
 
 
F.d.R. 
____________________________ 
Christin Blaßfeld 
Stellvertretende Protokollführerin 
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